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04.47.0 Bebauungsplan  
�cEggenberger Straße �t Asperngasse �t Daungasse �t Waagner-Biro-Straße�  ̂
IV. Bez., KG: 63104 Lend 
 
Auflage 
 
 
 
ERLÄUTERUNGSBERICHT 
 
 
1. Ausgangslage  
 
Der Eigentümer der Liegenschaft �cWaagner-Biro-Straße 3�^���u�]�š������r Grundstücksnummer 1041/31 der KG 
63104 Lend hat um die Erstellung eines Bebauungsplanes angesucht. Das Planungsgebiet weist gesamt eine 
Größe von ca. 25.152 m² auf. 
 
Gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz ist der nördliche Bereich als 
�c���µ�(�•���Z�o�]���˜�µ�v�P�•�P�����]���š���~�/�s�X�ì�ñ�•���u�]�š�����]�v���Œ���E�µ�š�Ì�µ�v�P�����o�•���c�<���Œ�v�P�����]���š�^���u�]�š�����]�v���u�����������µ�µ�v�P�•���]���Z�š���Á���Œ�š���À�}�v���ì�U�ò���t 
�í�U�ñ�����µ�•�P���Á�]���•���v�X�������Œ���•�º���o�]���Z���������Œ���]���Z���]�•�š�����o�•���c���µ�(�•���Z�o�]���˜�µ�v�P�•�P�����]���š���~�/�s�X�ì�ò�•���u�]�š�����]�v���Œ���E�µ�š�Ì�µ�v�P�����o�•��
�c�<���Œ�v�P�����]���š�^���u�]�š�����]�v���u�����������µ�µ�v�P�•���]���Z�š���Á���Œ�š���À�}�v���ì�U�ô���t 2,5 ausgewiesen.  
 
Gemäß Deckplan 1 (Bebauungsplanzonierungsplan) zum 4.0 Flächenwidmungsplan ist die Erstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. 
 
Zum Zeitpunkt des Ansuchens liegen Vorplanungen vor.  
 
Zielsetzungen gemäß dem Entwicklungsplan des 4.0 Stadtentwicklungskonzeptes für den gegenständlichen 
Bereich: 

�x Stadtzentrum (§ 10) 
 

Zusammenfassung des städtebaulichen Konzepts: 
 
Entwicklung eines urbanen Zentrums westlich der Bahn 
Hier entsteht rund um den neuen Vorplatz West ein dicht bebautes Areal mit einem vielfältigen 
Nutzungsmix. Vertikale Akzente betonen das urbane Zentrum des Bahnhofviertels West und stellen eine 
visuelle Klammer über die Barriere der Bahn hinweg Richtung Stadtzentrum her. 
Eine maßgebliche Grundlage und Voraussetzung zur Entwicklung dieses Zentrums stellt die Durchbindung 
des Südtunnels zur Waagner-Biro-Straße dar. 
Die Daungasse wird durch Verkehrsberuhigung und hochwertige Freiraumgestaltung und Begrünung zu 
einer wichtigen West-Ost-Achse für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen mit hoher Aufenthaltsqualität. 
Die Eggenberger Straße wird langfristig als urbaner Straßenzug mit Boulevardcharakter entwickelt. 
 
In Abstimmung mit anderen betroffenen Abteilungen wurde der Bebauungsplan-Entwurf durch das 
Stadtplanungsamt erstellt. Es liegen für die Erarbeitung des Bebauungsplanes folgende 
Stellungnahmen/Informationen vor: 
 

       Bearbeiterin: DIin Vanessa Bauer 

 

Graz, 04. Februar 2026 

Dok: Bebauungsplanung/04.47.0 
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- Informationen der A 17 ς Bau- und Anlagenbehörde ς Referat Wasser-, Umwelt- und 
Gesundheitsrecht 

- Stellungnahme der A 10/8 ς Abteilung für Verkehrsplanung 
- Informationen der A 10/1 ς Straßenamt 
- Informationen der A 10/5 ς Abteilung für Grünraum und Gewässer ς Referat Grünraum- und 

Freiraumplanung 
 

2. Verfahren 
 
AUFLAGE 
Der Ausschuss für Verkehr, Stadt- und Grünraumplanung wird in der Sitzung am 04.02.2026 über die Auflage 
des 04.47.0 Bebauungsplan-Entwurfes informiert. 
 
Die Kundmachung der Auflage des Bebauungsplan-Entwurfes erfolgt gemäß § 40 Abs. 6 Z 1. StROG 2010 im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt Graz mit Erscheinungsdatum 25.02.2026.  
 
Die grundbücherlichen Eigentümer:innen der im Bebauungsplangebiet liegenden Grundstücke werden 
angehört und der Bebauungsplan-Entwurf über 8 Wochen, in der Zeit vom 26. Februar 2026 bis zum  
23. April 2026 zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt (Auflage gemäß § 40 Abs. 6 Z 1 StROG 2010). 
 
Eine öffentliche Bürger:innen-Informationsveranstaltung ist innerhalb des Auflagezeitraums vorgesehen.  
 
3. Planungsgebiet 
 

Das Planungsgebiet weist eine Gesamtfläche von ca. 25.152 m² auf.  

 
 
 
 

¶ Bestehende Rechts- und Planungsgrundlagen 
 
4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF): 

Die Grundstücke liegen gemäß 4.0 Stadtentwicklungskonzept ƛŘƎC ƛƴ ŜƛƴŜƳ αStadtzentrumά (§ 10).  

Luftbild 1 mit Kataster (2024) Auszug aus dem Geodaten-Graz @Stadtvermessung Graz, Blick in nördliche Richtung.  
Die rot strichlierte Umrandung markiert das Bebauungsplangebiet. 
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§ 10 ZENTRUM: Stadtzentrum 
(1) Stärkung der Funktionen des Stadtzentrums und seiner urbanen Mischung aus Verwaltung, Kultur, 

Tourismus, Einzelhandel, Freizeitgestaltung und Unterhaltung sowie Wohnen. 
(2) Sicherung der Wohnfunktion und Erhaltung bzw. Verbesserung eines entsprechenden 

Wohnumfeldes. 
(3) Erhaltung und Gestaltung der Straßen- und Platzräume sowie der Struktur und Dimension der 

historischen Bebauung. 
(4) Sicherung eines engmaschigen Geh- und Radwegenetzes. 
(5) Sicherung der Qualität von Innenhöfen (siehe § 26 Abs 26) 
(6) Sicherung der Nutzungsdurchmischung und Gewährleistung eines lebendigen Stadtparterres durch 

Vermeidung von monofunktionalen Wohngebäuden. 
 

RELEVANTE SACHBEREICHSBEZOGENE ZIELE UND MAßNAHMEN: 
§ 6 ZENTRENGLIEDERUNG  
(1) Folgende im Regionalplan des REPRO G-GU dargestellten bestehenden Vorrangzonen der 

Siedlungsentwicklung (Siedlungsschwerpunkte aus überörtlicher Sicht ς teilregionale 
Versorgungszentren) werden im Entwicklungsplan als Stadtteilzentren und 
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘŜ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘ ό{ǘŜǊƴǎƛƎƴŀǘǳǊ α.ŜȊƛǊƪǎ- ǳƴŘ {ǘŀŘǘǘŜƛƭȊŜƴǘǊǳƳάύ ǳƴŘ 
räumlich ŀōƎŜƎǊŜƴȊǘ όCǳƴƪǘƛƻƴ α.ŜȊƛǊƪǎ- ǳƴŘ {ǘŀŘǘǘŜƛƭȊŜƴǘǊŜƴάύΥ  
o Eggenberg inkl. Entwicklungsachse Graz ς West /Bahnhofsviertel  

 
§ 26 NATURRAUM UND UMWELT 
TOPOGRAFIE, LANDSCHAFT UND SCHUTZGEBIETE 
(1a)    Erhalt des schützenswerten Baumbestandes  

 Berücksichtigung von erhaltenswerten Baumbeständen bei der Situierung von baulichen Anlagen 
auf allen Bauplätzen 

(3) Sicherung der Grünräume in der Stadt insbesondere durch:  
ω Sparsame Ausweisung von neuem Bauland und Erhalt zusammenhängender Grünflächen auch 

im Siedlungsraum.  
ώΧϐ 

ω Anwendung des sog. Schwammstadtprinzips als Speicher-, Rückhalte- und Sickervolumen.  
 

KLIMA, LUFT, LÄRM  
(7b)    Erhaltung der für das Kleinklima, den Luftaustausch und die Luftgüte bedeutsamen Bereiche:  

¶ Erhalt der für das Grazer Windsystem wichtigen Bereiche der Kaltluftproduktion und der 
Frischluftschneisen 

Auszug aus dem 
Entwicklungsplan zum 4.0 
Stadtentwicklungskonzept. 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung bezeichnet  
das Bebauungsplangebiet. 
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¶ Erhalt von bestehenden Bäumen, Sträuchern und auch kleineren Grün- und Waldflächen, 
insbesondere in dicht bebauten Gebieten 

(7c)     Verbesserung/Reduktion von städtischen Hitzeinseln  
¶ Einsatz von hellen Oberflächenmaterialien mit geringer Wärmespeicherfähigkeit, angestrebt 

wird ein Hellbezugswert zwischen 30 - 85  
¶ Vorgabe von entsprechender Farb ς und Materialgestaltung von Gebäuden in Bebauungsplänen  
¶ Sparsamer Einsatz von großflächigen Glasfassaden und großflächigen reflektierenden 

Metallfassaden durch entsprechende Festlegungen in Bebauungsplänen und 
Wettbewerbsausschreibungen; Ausnahmen zum Zwecke solarer Energiegewinnung sind im 
Einzelfall zu prüfen.  

¶ Entsiegelung und Begrünung von Plätzen und Straßenzügen nach Maßgabe funktionaler 
Anforderungen 

¶ Vorschreibung von Begrünungsmaßnahmen wie Baumpflanzungen, Grünflächen, Dach- und 
Fassadenbegrünungen  

¶ Beschränkung der Bodenversiegelung auf Bauflächen  
 

(8)      Weitere Verbesserung der Luftgüte insbesondere durch:  
ω Verringerung der Weglängen und der Zwangsmobilität durch Stärkung der Stadtteilzentren der 

nutzungsdurchmischten Stadt und eines engmaschigen Wegenetzes für Geh- und Radverkehr. 
ω Reduktion der Emission aus Verkehr durch Attraktivierung der aktiven Mobilität und 

Verlagerung des unbedingt notwendigen MIV auf emissionsarme Antriebe.  
ώΧϐ 

ω Reduktion der Hausbrandemissionen zur Reduktion der Feinstaubbelastung:  
ώΧϐ 

ω Ausbau der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen.  
ω Einschränkung von Energieträgern mit hohen CO2- oder Feinstaubemissionen.  
ώΧϐ 

ω Klimawirksame Bebauungsbeschränkungen in Frischluftschneisen durch Begrenzung der 
Gebäudehöhen und Berücksichtigung der Luftströme bei der Situierung der Baukörper 
όDŜƭǘǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘ ǎƛŜƘŜ YŀǊǘŜƴŘŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎ αYƭƛƳŀǘƻǇƪŀǊǘŜ Ƴƛǘ tƭŀƴǳƴƎǎƘƛƴǿŜƛǎŜƴ ŀǳǎ 
klimatologƛǎŎƘŜǊ {ƛŎƘǘά ƛƳ ¢Ŝƛƭ 9ύΦ  

ω Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet.  
ώΧϐ 

 

(9) Lärm:  
ω Fernhalten gebietsfremder Lärmquellen aus Wohngebieten.  
ω Lärmschutzmaßnahmen entlang der übergeordneten Straßenzüge und entlang bestehender 

bzw. zukünftiger hochrangiger Schienenverkehrsbänder (je nach vorhandenen Möglichkeiten 
objektseitige bzw. straßen-/bahnseitige Maßnahmen) unter Berücksichtigung der Auswirkungen 
auf das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild.  

ω Standortgerechte Situierung von Industrie- / Gewerbebetrieben und Wohnanlagen.  
ω Schaffung ruhiger Bereiche mittels geeigneter Bebauung (z.B. geschlossene Bebauungsweise 

entlang von Hauptverkehrsadern, Blockrandbebauung).  
ω Berücksichtigung der aktualisierten Fluglärmkurven bei Baulandausweisungen  
ω Reduktion der Geschwindigkeit von Kfz im Stadtgebiet.  
ω Verankerung klarer Vorgaben für Lärmobergrenzen bei Veranstaltungen in den 

Veranstaltungsrichtlinien (u.a. durch Beschränkung der Veranstaltungstage für einzelne Plätze).  
 

SOZIALES GRÜN  
(10) Erhaltung bzw. Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur an öffentlichen Freiflächen (stadtteil- 

und quartierbezogene Park- und Grünanlagen), insbesondere in unzureichend ausgestatteten 
Stadtteilen, durch entsprechende Festlegungen in der Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, 
insbesondere auch durch Ausweisung von Vorbehaltsflächen.  
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(13) Vernetzung von Biotopen, Grünflächen und Freiräumen.  
(13a)  Entsiegelung und entsprechende Bepflanzung von Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün zur 

Ausbildung von ökologischen Trittsteinen im Sinne des Erhalts der Artenvielfalt und der 
Biodiversität nach Maßgabe der Verkehrssicherheit.  
ώΧϐ 

 
BAULANDDURCHGRÜNUNG 
(19)    Schutz, Pflege und Erweiterung der vorhandenen Vegetation im öffentlichen Raum:  

ω Erhalt bestehender Alleen zumindest in ihrer Struktur.  
ω Schaffung von begleitenden Baumreihen bei der Neuanlage bzw. der Umgestaltung von Straßen 

und Straßenräumen.  
ω Einsatz von Strauchpflanzungen, Staudenbeeten und Blühwiesen u.dgl. zur Bepflanzung von 

Verkehrsinseln, von Baumscheiben und in Bereichen ohne Baumstandorteignung.  
ω Entsiegelung bestehender Sperrflächen im Straßenraum.  

(20)  Erhöhung des Baumbestandes im dicht verbauten Stadtgebiet. 
¶ Erhalt und weiterer Aufbau des Baumbestandes unter Berücksichtigung eines ausreichend 

großen durchwurzelbaren Raumes. 
(21)    Durchgrünung des Stadtgebietes insbesondere durch: 

¶ Begrünung ώΧϐ und Stützmauern 
¶ Intensive Begrünung von Tiefgaragen 

Die oberste Decke von nicht überbauten Tiefgaragen und anderen nicht überbauten 
unterirdischen Räumlichkeiten ist niveaugleich mit dem angrenzenden Gelände mit einer 
Vegetationstragschicht von mindestens 70 cm zu überdecken und gärtnerisch zu gestalten. 
Abminderungen sind punktuell bzw. bei fehlender technischer Machbarkeit zulässig. 

¶ Forcierung von Fassadenbegrünungen, bevorzugt in erdgebundener Ausführung 
(22)  Erhalt des Grundwasserhaushaltes insbesondere durch  

¶ Erhalt eines Mindestanteils an unversiegeltem und nicht unterbautem Boden von 10 % pro 
Bauplatz. Begründete Ausnahmen sind unter Einholung eines städtebaulichen Gutachtens 
zulässig. 

(22a)  Nachhaltiger Umgang mit Hang- und Oberflächenwässer zur Grundwasseranreicherung, zur 
           Schadensminimierung bei Starkregen sowie als Klimawandelanpassungsmaßnahme  

¶ Flächendeckende Untersuchung des Stadtgebietes zur Identifizierung von stark betroffenen 
Gebieten insbesondere auf Basis der Erkenntnisse des KIS, der Topographie, der Baugrundkarte 
und der Versiegelungskarte  

¶ Erhöhung des zu erhaltenden Mindestanteil an gewachsenen Boden in den stark betroffenen 
Bereichen; dabei ist mindestens ein Wert von 20 % festzulegen  

¶ Erstellung von Niederschlagswässerbewirtschaftungskonzepten in Bebauungsplanverfahren in 
stark betroffenen Gebieten  

¶ Nutzung auch privater Niederschlagswässer zur Bewässerung des Straßenbegleitgrüns, sofern im 
öffentlichen Interesse  

¶ Anwendung des sog. Schwammstadtprinzip in versiegelten Bereichen  
(23)    Beschränkung der Bodenversiegelung und Erhöhung des Grünanteils  
(23a)  Festlegung eines Grünflächenfaktors entsprechend der Bereichstypen des räumlichen Leitbildes; 

Vollzug der Umsetzung des Grünflächenfaktors in sämtlichen baubehördlichen Verfahren und in 
den Verfahren gemäß StROG  

(24) Forcierung von begrünten Dächern zur Wasserretention und zur Verbesserung des Kleinklimas 
insbesondere durch: 
¶ Begrünung von neu errichteten Flachdächern und Dächern bis zu einer Neigung von 10°.  

Davon ausgenommen sind zusammenhängende Dachflächen einer baulichen Anlage mit einem 
Dachflächenausmaß unter 60 m², sofern die Dachbegrünung nicht zur Einfügung ins Straßen-, 
Orts- und Landschaftsbild erforderlich ist. Eine extensive Dachbegrünung ist mit einer 
±ŜƎŜǘŀǘƛƻƴǎǘǊŀƎǎŎƘƛŎƘǘ Ǿƻƴ ƳƛƴŘΦ мр ŎƳ ŀǳǎȊǳŦǸƘǊŜƴΦ ώΧϐ Für maximal 1/3 der Dachfläche kann 
eine Ausnahme beispielsweise für die Errichtung von technischen Aufbauten oder Dachterrassen 
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erteilt werden. Intensiv begrünte (auch betretbare) Dachflächen sind hierbei als begrüntes Dach 
zu werten. Darüber hinaus sind Ausnahmen für Anlagen zur erweiterten Nutzung von 
Solarenergie nach Maßgabe der mikroklimatischen Auswirkungen zulässig. Fotovoltaikanlagen 
sind ōŜǾƻǊȊǳƎǘ ƛƴ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ DǊǸƴŘŀŎƘ Ȋǳ ŜǊǊƛŎƘǘŜƴΦ ώΧϐ  

     (27)     Erhalt und Fortführung bzw. Wiederherstellung der bestehenden Vorgartenzonen.  
 

§ 27 SIEDLUNGSRAUM UND BEVÖLKERUNG 
ώΧϐ 
(3)       Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch: 

¶ Abstimmung der Bebauungsdichten auf die vorhandene bzw. geplante Infrastrukturausstattung 
und Grünraumversorgung. 

¶ Maßvolle Innenentwicklung unter Berücksichtigung der Erhaltung bzw. Verbesserung 
vorhandener stadträumlicher Qualitäten. 

¶ ώΧϐ 
(4)      Weitere Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Wohnumfeldes durch:  

¶ Klimaangepasste Gestaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der öffentlichen 
Grün- und Parkanlagen.  

¶ Erhaltung bzw. Neuanlage von klimawirksamen Grünbereichen in dicht bebauten Stadtgebieten.  
¶ Bedarfsgerechte Schaffung weiterer Wohnbereichparks und privater Grünflächen 
¶ Schutz, Pflege und Erweiterung der vorhandenen Stadtvegetation.  
¶ Erhöhung des Baumbestandes im dicht bebauten Stadtgebiet, Baumpflanzungen entlang von 

Straßenzügen.  
¶ Begleitgrün an Verkehrsbändern. 

(4a)    Reduktion von städtischen Wärmeinseln insbesondere durch:  
ώΧϐ 

¶ Höchstmögliche Reduktion von Asphaltflächen- und Metalloberflächen zugunsten von hellen 
Betonflächen, Platten- bzw. Pflasterbelägen (Beton, Naturstein), schottergebundener Decken 
u.dgl. 

¶ Schaffung und Erhalt eines dichten vitalen Baumbestandes 
¶ Vorschreibung von Dach- und Fassadenbegrünungen 

 
§ 28 SOZIALE INFRASTRUKTUR 

KUNST UND KULTUR, BAUKULTUR 
όрύ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ǳƴŘ ǎǘŅƴŘƛƎŜ ²ŜƛǘŜǊŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ α²ŜƭǘƪǳƭǘǳǊŜǊōŜ IƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ !ƭǘǎǘŀŘǘ DǊŀȊ ς 
aŀƴŀƎŜƳŜƴǘǇƭŀƴǎ нллтάΦ  

(6) Ausbau und Sicherung einer hohen Gestalt- und Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums 
(Architektur bis hin zur Stadtmöblierung, Kunst im öffentlichen Raum):  
¶ Weitgehende Erhaltung und Attraktivierung der alten Ortszentren.  
¶ Attraktivierung der Einfahrtsstraßen.  
¶ Schaffung von attraktiven öffentlichen Räumen auch in den Außenbezirken.  
¶ Reduktion bzw. verbesserte Integration von Werbeanlagen in das Stadtbild.  

(7) Erhalt des Engagements der Stadt Graz für eine hochwertige Baukultur:  
¶ Bekenntnis zu qualitätsvoller architektonischer Gestaltung und weiterhin Forcierung des 

Wettbewerbswesens bzw. anderer qualitätssichernder Verfahren zur Erreichung einer hohen 
städtebaulichen und architektonischen Qualität.  

¶ Fortführung des gelungenen Weges der Kombination zeitgenössischer Architektur mit der 
historischen Bausubstanz in den Stadtteilen.  

¶ Beurteilung der Einfügung von baulichen Maßnahmen anhand der Gestaltqualität sowohl nach 
städtebaulichen als auch architektonischen Maßstäben.  
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Deckpläne zum 4.0 Stadtentwicklungskonzept (idgF): 
- Festlegungen des Regionalen Entwicklungsprogrammes αw9twhά ό5ŜŎƪǇƭŀƴ мύΥ 

Lage innerhalb der α±ƻǊǊŀƴƎȊƻƴŜ ŦǸǊ {ƛŜŘƭǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ǳƴŘ innerhalb ŘŜǊ αAbgrenzung Kernstadtά. 
Lage innerhalb der Siedlungs- und Industrielandschaften.  

 
 

 

- Nutzungsbeschränkungen (Deckplan 2): 

 
 

 
- Verkehr (Deckplan 3): 

Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb der Kategorie 1 (300 m Radius-Luftlinie zur Haltestelle): 
αLƴƴŜǊǎǘŅŘǘƛǎŎƘŜ .ŜŘƛŜƴǉǳŀƭƛǘŅǘά LƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ōƛǎ мл aƛƴǳǘŜƴΣ .ŜŘƛŜƴǳƴƎ Ǿƻƴ .ŜǘǊƛŜōǎōŜƎƛƴƴ ōƛǎ ςende. 
Lage innerhalb des 500 m und 1000 m Einzugsbereiches der Bahnhöfe Grazer Hauptbahnhof und Graz-
Köflacher Bahn u. Busbetrieb GmbH (GKB).  
 
Die Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmittel entlang der Eggenberger Straße ist durch die 
Straßenbahnlinien Nr. 1, 4, 6 und 7 gegenüber dem Bebauungsplangebiet gegeben. Zwei der 
Straßenbahnlinien (Nr. 1 und 6) durchfahren das Gebiet entlang der Asperngasse und der Daungasse mit 
Haltestellen nordwestlich des Bebauungsplangebietes und nördlich des Bebauungsplangebietes in der 

Auszug aus dem Deckplan 1 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
 
 

Auszug aus dem Deckplan 2 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
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Daungasse. Buslinien sind ebenfalls in der Nähe des Gebietes vorhanden bzw. über den Hauptbahnhof 
erreichbar.  
Die Straßenbahnen (Nr. 1, 4, 6 und 7) verbinden das Projektgebiet optimal mit dem Stadtzentrum von 
Graz. Der Hauptbahnhof mit seinem regionalen (S-Bahn), nationalen und internationalen Zugsangebot 
rundet die optimale ÖV-Erschließung des Gebiets ab. 

 

 
 
 
- Einkaufszentren (Deckplan 5):  

Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb der Kategorie B ς Flächenbeschränkung für Einkaufszentren 1 
und 2 ς maximal 5.000 m² Verkaufsfläche (maximale Verkaufsfläche für Lebensmittel bei EZ 1 1.000 m²). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem Deckplan 1 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Der gelbe Pfeil bezeichnet 
das Bebauungsplangebiet. 
 

Auszug aus dem Deckplan 5 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
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- Zentrumszonen (Deckplan 6): 

 
 
1.0 Räumliches Leitbild (seit 27.02.2020 rechtswirksam): 

Die Grundstücke liegen gemäß 1.0 Räumlichen Leitbild im  
-Bereichstyp αNr. 2 - Blockrandbebauungά  
-Teilraum αNr. 13 - Eggenberg - Alte PoststraßeάΦ 
 
Charakteristik: straßenbegleitende und straßenraumbildenden Bebauung mit begrünten Höfen und 
teilweise mit begrünten Vorgärten, meist durchgehende Bauflucht, häufig einheitliche Traufhöhe. 
 

Festlegungen innerhalb des Bereichstyps: 

Bebauungsweise: geschlossen 

Lage zur Straße: straßenraumbildend, straßenbegleitend 

Funktionsdurchmischung: im Zuge von Bebauungsplänen verbindliche Festlegungen treffen 

Begrünung, Einfriedungen, 

Sichtschutz u.a.: Begrünung der Vorgärten und Innenhöfe 

Zulässige Formen 

der Parkierung:  Tiefgarage (im Neubaufall), keine Abstellflächen für Kraftfahrzeuge und 

Krafträder in Innenhöfen und Vorgärten 

sonstige Festlegungen: Ausschluss von straßenseitigen offenen Erschließungen, Ausschluss von 

straßenbegleitenden Lärmschutzwänden; Gliederung der 

straßenseitigen Fassade und Adressbildung durch in gebietstypischen 

Abständen angeordnete Hauseingänge. 

  Straßenseitige Balkone sind unzulässig. Hofseitige Balkone müssen von 

den Nachbargrenzen zumindest einen Abstand im Ausmaß ihrer 

Auskragungstiefe einhalten. Eine Reduktion ist bei nachweislich 

historisch geringeren Abständen zulässig, sofern keine Beeinträchtigung 

der Nachbarliegenschaft erfolgt. 

Auszug aus dem Deckplan 6 
zum 4.0 Stadtentwicklungs-
konzept (idgF). 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
 
Die orange Schraffur 
bezeichnet den Bereich 
einer beschlossenen 
Zentrumszone (Beschluss 
Teil A).  
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Festlegungen innerhalb des Teilraums: 

 
 
 
 
Festlegungen im Teilraum ς Bereichstyp Blockrandbebauung: 
Keine Konkretisierung der gesamtstädtischen Festlegungen In Bezug auf den Ausschluss von 
straßenseitigen offenen Erschließungen kann Folgendes ausgeführt werden: Die bestehenden 
Blockrandstrukturen nördlich der Eggenberger Allee zeichnen sich durch belebte Lochfassaden aus. Dies 
trägt maßgeblich zu attraktiven und sozial überwachten öffentlichen Räumen bei und ist jedenfalls 
fortzuführen. Durchgehende straßenseitige Erschließungsschichten sind jedenfalls auszuschließen, stellen 
einen Bruch sowohl mit dem bestehenden als auch mit dem angestrebten Ortsbild dar. 

 

Im Erläuterungsbericht zum 1.0 Räumlichen Leitbild wurden zum konkreten Bereichstyp bzw. Teilraum, 

folgende Zieldefinitionen formuliert: 

 

Ziele für den Bereichstyp:  

¶ Fortführung des Bebauungsprinzips und des Gebietscharakters 

¶ Erhalt der hohen Durchgrünung 

Auszug aus dem 
Bereichstypenplan des 1.0 
Räumlichen Leitbildes. 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung markiert das 
Bebauungsplangebiet. 
 

 
 
 

Auszug aus dem Deckplan 1 des 1.0 Räumlichen Leitbildes - Teilraumabgrenzungen. 
Die rot strichlierte Umrandung markiert das Bebauungsplangebiet. 
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¶ Sicherung und Fortführung der Nutzungsdurchmischung bzw. Planung nutzungsoffener Grundrisse 

zumindest im Erdgeschoß im Neubaufall  

¶ Behutsame Nachverdichtung bei untergenutzten Objekten 

¶ Lückenschlüsse als Ensembleergänzung und zur Lärmabschottung 

¶ Geschlossene Höfe geschlossen erhalten, insbesondere keine neuen Zufahrten bzw. Durchfahrten für 

den motorisierten Individualverkehr ermöglichen bzw. keine Öffnungen schaffen, die die 

Lärmabschottung verschlechtern 

¶ Reduzierung der Versiegelung in Innenhöfen und Vorgärten sowie Vermeidung der 

Oberflächenparkierung 

¶ Zur Aufwertung der Grünraumausstattung Entsiegelungsmaßnahmen in Innenhöfen und Vorgärten 

forcieren 

¶ Erhaltung und Ergänzung der Vorgartenzone als Grünraum sowie Fortführung des Vorgartenprinzips 

im Neubaufall 

¶ Fortführung der Aufwertung der Grünausstattung im Straßenraum 

¶ Aufwertung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 

¶ Erhalt von prägenden, baukulturelle wertvollen Solitärbauten 
 

Zielbeschreibung für den Teilraum: 

¶ Konsequente Fortführung der Entwicklung des Grazer Westens, wie mit Errichtung der  
Fachhochschule Joanneum begonnen 

ω Aufwertung der Westseite des Hauptbahnhofes; hier sind u.a. Hochhäuser zur Bildung einer 
Silhouette westlich des Hauptbahnhofes vorstellbar. 

ω Entwicklung einer urbanen Achse entlang der Eggenbergerstraße mit einer höheren, möglichst 
geschlossenen bzw. gekuppelten Bebauung (Betonung und Fassung des Straßenraums, 
Immissionsschutz für die 2. Reihe), jeweils unter Berücksichtigung des Prädikats Weltkulturerbe 

ω Entwicklungsschwerpunkte Waagner-Biro-Straße Smart City und Bahnhofsviertel West; in beiden 
Fällen wird ein nutzungsdurchmischter Stadtteil angestrebt und stellt der Lärmschutz zur Bahn ein 
wesentliches Kriterium der Bebauung östlich der Waagner-Biro-Straße dar. Westlich der  
Waagner-Biro-Straße ergänzen Geschoßbauten und öffentliche Einrichtungen den Stadtteil. 

ω Großflächige Entwicklung einer Blockrandstruktur zur Sicherstellung eines Immissionsschutzes und zur 
Verbesserung des Freiflächenangebots im Quartier 

ω Die Quartiere im Umfeld der Burenstraße stellen Wohnviertel mit großem Entwicklungspotential dar. 
Aufgrund der hervorragenden infrastrukturellen Lage soll hier künftig eine nachhaltigere Nutzung des 
bestehenden Baulandes ermöglicht werden. Angestrebt wird eine Veränderung des Gebietscharakters 
von bisher von Einfamilienhäusern geprägten Bereichen in Wohnanlagen udgl. Die Bebauungen sollen 
nach wie vor an der Straße konzentriert werden und somit grüne Gärten erhalten werden. Die 
Vermeidung von Laubengängen sowie die Integration der Stellplätze in die Gebäude wird ein 
verträgliches Miteinander gewährleisten. 

 

Festlegungen der Gestaltung der Werbe- und Ankündigungseinrichtungen in Abhängigkeit zum 

Bereichstyp gemäß § 6a des 1.0 Räumlichen Leitbildes:  

 

bǊΦ нΦ α.ƭƻŎƪǊŀƴŘōŜōŀǳǳƴƎάΥ  

Größe:    Schriftzüge, Kleinstformat und Kleinformat1)  

Höhe:    Max. Oberkante 2,50 m2), Parapethöhe 1.OG bzw. max. Oberkante 5,00 m1) 

Abstand zur Straße:   Am Gebäude montiert bzw. Abstand 0,0 ς 2,0 m 
 

1) Ausgenommen Werbeflächen auf Feuermauern, auf Feuermauern sind auch großflächigere  

   Werbeanlagen zulässig unter Berücksichtigung der Einfügung in das Straßen- und Ortsbild. 
2) Diese Höhenbeschränkung betrifft ausschließlich freistehende Werbeanlagen. 
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Größe:  

Im Hinblick auf die Größe von Werbeanlagen werden (ausgehend von einer Analyse gängiger 

Werbeelemente wie Dreiecksständer, Citylight-Vitrinen, Bogenformate für Plakattafeln und 

Plakatwechsler etc.) folgende Formen und Formate unterschieden: 

 

ω Schriftzüge / Einzelbuchstaben: Schriftzüge bieten hervorragende Möglichkeiten der Einfügung von 

Werbung vor allem im Bereich historischer Baustrukturen (Blockrandbebauung, Villenviertel, 

Dorfgebiete, etc.). In Anlehnung an die Vorgaben des GAEG 2008 ist hierbei auf die Ausführung in 

Einzelbuchstaben und eine Abstimmung auf die Fassadengliederung zu achten. Eine Beleuchtung 

kann in Form von hinterleuchteten Buchstaben erfolgen.  

ω Kleinstformat (Werbeflächen bis 0,5 m²): kleinstformatige Werbeanlagen wie z.B. Hinweisschilder 

und Informationstafeln können üblicherweise gut in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 

integriert werden. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Einfügung in bestehende 

Fassadengliederungen, eine eventuelle Häufung bzw. Kumulierung sowie die Flächenwirkung von 

seriellen Werbeanlagen zu legen.  

ω Kleinformat (Werbeflächen von 0,5 bis 4,99 m²): Kleinformatige Werbeflächen bis 4,99 m² sind in 

Abhängigkeit zum Maßstab der umgebenden Bebauung und der Fassadengliederung in das Straßen-, 

Orts- und Landschaftsbild integrierbar. Bei der Beurteilung derartiger Werbeanlagen ist besonders 

auf die Abstimmung mit bestehenden Gestaltungselementen sowie die Einfügung in den 

Straßenquerschnitt inklusive bestehender und geplanter Grünflächen Acht zu geben. Eventuelle 

Beeinträchtigungen des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes im Zusammenhang mit bestehenden 

Werbeflächen (Häufung, Überlagerung, etc.) sind zu vermeiden.  
 

 
Karte 1 ς Stadtmorphologie 
DŜƳŅǖ αмΦл wŅǳƳƭƛŎƘŜƴ [ŜƛǘōƛƭŘά YŀǊǘŜ м ǎŜǘȊǘ ǎƛŎƘ Řŀǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴƎŜōƛŜǘ ŀǳǎ einer Kategorie 
zusammen:  
 

¶ Strukturell uneinheitliche Gebiete (blaue Schraffur)  
 

 
 

 
 
 
 

Auszug aus der Karte 1 
aus dem 1.0 
Räumlichen Leitbild. 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung markiert 
das Bebauungsplan-
gebiet. 
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Kommunales Energiekonzept (KEK) 2017 gem. StROG:  
ω Aktuelles Versorgungsgebiet Fernwärme und kurzfristiges Erweiterungsgebiet (2017 bis ca. 2025)  

(in Rot gefärbt) 
ω Kurz-, mittelfristig geplantes Erweiterungsgebiet Fernwärme (ab ca. 2025) (in Rosa gefärbt) 

 

 
 

 
Flächenwidmungsplan der Landeshauptstadt Graz: 

Das Bebauungsplangebiet ist gemäß 4.0 Flächenwidmungsplan (seit 22.03.2018 rechtswirksam) im 
ƴǀǊŘƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ bǊΦ L±Φлрά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ŀƭǎ αYŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ 
Bebauungsdichtewert von 0,6 bis 1,р ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ ǳƴŘ ƛƳ ǎǸŘƭƛŎƘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘ ŀƭǎ α!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ bǊΦ 
L±Φлсά Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ bǳǘȊǳƴƎ ŀƭǎ αYŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜǿŜǊǘ Ǿƻƴ лΣу ōƛǎ нΣр ŀǳǎƎŜǿƛŜǎŜƴ.  
Es ist ein Geh- und Radweg (gelb punktierte Linie) als Verbindung zwischen der Asperngasse und der 
Waagner-Biro-Straße in ungefährer Lage eingetragen.  

 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem 
Kommunalen 
Energiekonzept 2017. 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung markiert das 
Bebauungsplangebiet. 
 

Auszug aus dem 4.0 
Flächenwidmungsplan. 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung bezeichnet 
das 
Bebauungsplangebiet. 
 
 
 

Auszug aus dem 4.0 Flächenwidmungsplan. Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet.  
5ŜǊ ǾƛƻƭŜǘǘŜ tŦŜƛƭ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ Řŀǎ α!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ bǊΦ L±ΦлрάΦ 5ŜǊ ƎǊǸƴŜ tŦŜƛƭ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ Řŀǎ α!ǳŦǎŎƘƭƛŜǖǳƴƎǎƎŜōƛŜǘ 
bǊΦ L±ΦлсάΦ 5ŜǊ blaue Pfeil markiert den geplanten Geh- und Radweg in ungefährer Lage.  
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§ 11 SANIERUNGSGEBIETE ς LÄRM: 
(1) Als Sanierungsgebiete ς Lärm (LM) gelten jene Baulandflächen im Einflussbereich des Flughafens 

Graz ς Thalerhof, die gem. Plandarstellung innerhalb des 60 dB (A) Dauerschallpegels liegen. 
(2) Als Sanierungsgebiete ς Lärm (LM) gelten jene Baulandflächen gem. Plandarstellung innerhalb 

derer, der jeweils zulässige Energieäquivalente Dauerschallpegel (LA, eq) für die jeweilige 
Gebietskategorie ς während der Tag-, Abend- und/oder Nachtstunden bei Straßenverkehr bzw. 
während der Nachtstunden bei Schienenverkehr ς überschritten wird. 

 
Gem. ÖAL Richtlinie Nr. 36/1997 und Ergänzungen 2001 gelten je Baulandkategorie gem.  
§ 30 STROG 2010 folgende Planungsrichtwerte. 
 
Gebietsbezeichnung         Planungsrichtwert 
Lt. StROG 2010     dB LA, eq 
       Tag    Abend          Nacht 
Kerngebiete     60        55               50 
 
 
Bei Vorliegen einer Überschreitung sind für Neu-, Zu- und Umbauten die Nachweise der Einhaltung der 
festgelegten Schwellenwerte bzw. Widmungsgrenzwerte für die relevanten Bauplatzteile (unter 
Heranziehung von Lärmmessungen oder ςgutachten) zu erbringen. Bei Nichteinhaltung dieser sind durch 
die Baubehörde entsprechende aktive (z.B. Errichtung einer Lärmschutzwand, eines Lärmschutzwalles, 
bauliche Schallschutzmaßnahmen, beispielsweise an den Außenwänden, Fenstern und Decken bzw. 
Dächern und durch den Einbau von Schallschutzfenstern inkl. Lüftungseinrichtung) oder passive 
Lärmschutzmaßnahmen (z.B. entsprechende Anordnung, Form und Stellung der Gebäude) 
vorzuschreiben. 
 
Gemäß § 3 Abs 1 der Verordnung zum 4.0 Flächenwidmungsplan gilt: Für die Festlegung von 
Aufschließungsgebieten gemäß § 29 Abs 1 Z 2 StROG 2010 sind folgende Gründe gemäß § 29 Abs 3 Z 1 ς 4 
maßgebend und werden daher Aufschließungserfordernisse definiert:  

 

Für das Aufschließungsgebiet Nr. IV.05 - bǳǘȊǳƴƎ αYŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜǿŜǊǘ Ǿƻƴ  

0,6 bis 1,5 sind die nachstehenden Aufschließungserfordernisse umzusetzen: 

   
1. Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einer zweckmäßigen 

Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit der äußeren Erschließung für alle Verkehrsarten 
(Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr)  

3. Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur) 
4. Maßnahmen zur Förderung der Sanften Mobilität 
6. Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie gegenüber 

emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben 
7. Bebauungsplanpflicht, Geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung zweckmäßig 

gestalteter Grundstücke, Einfügung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 
8. Schaffung einer zusammenhängenden, siedlungsöffentlichen Grünfläche im Ausmaß von rund 20 % 

der Fläche des Aufschließungsgebietes 
 

Für das Aufschließungsgebiet Nr. IV.06 - bǳǘȊǳƴƎ αYŜǊƴƎŜōƛŜǘά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎŘƛŎƘǘŜǿŜǊǘ Ǿƻƴ  

0,8 bis 2,5 sind die nachstehenden Aufschließungserfordernisse umzusetzen: 

   
1. Anbindung an das öffentliche Straßen- und Wegenetz, Nachweis einer zweckmäßigen 

Verkehrsanbindung und der Verkehrssicherheit der äußeren Erschließung für alle Verkehrsarten 
(Motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußverkehr)  

3. Innere Erschließung (Verkehr und technische Infrastruktur) 
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4. Maßnahmen zur Förderung der Sanften Mobilität 
5. Öffentlich nutzbare Durchwegung für den Fuß- und Radverkehr.  
6. Lärmfreistellung gegenüber emittierendem Straßen- und /oder Schienenverkehr sowie gegenüber 

emittierenden Gewerbe- und Industriebetrieben 
7. Bebauungsplanpflicht, Geordnete Siedlungsentwicklung, Erfordernis zur Schaffung zweckmäßig 

gestalteter Grundstücke, Einfügung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild 
8. Schaffung einer zusammenhängenden, siedlungsöffentlichen Grünfläche im Ausmaß von rund 20 % 

der Fläche des Aufschließungsgebietes 
 
 
Deckpläne zum 4.0 Flächenwidmungsplan (idgF): 
 
- Bebauungsplanzonierungsplan (Deckplan 1 zum 4.0 Flächenwidmungsplan): 

Für das Gebiet ist eine Bebauungsplanpflicht festgelegt.  
 

 
 

 
- Beschränkungszonen für die Raumheizung (Deckplan 2 zum 4.0 Flächenwidmungsplan) 

gem. § 30 (7) StROG 2010 idF LGBl Nr 140/2014 iVm § 10 Abs 2 und 3 der VO zum 4.0 
Flächenwidmungsplan: 
Bei Neuerrichtung oder Austausch anzeigepflichtiger Heizanlagen (ab 8 kW) im Geltungsbereich, besteht 
ein Verbot für das Heizen mit festen Brennstoffen.  
Diese Brennstoffe können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn der Grenzwert für die Staubemission 
von höchstens 4,0 g je m² Bruttogeschossfläche pro Jahr eingehalten wird. 

 
Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches. 

 

Auszug aus dem Deckplan 1 
Baulandzonierungsplan des 
4.0 Flächenwidmungsplan 
(idgF). 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
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- Hochwasserabfluss Mur und Grazer Bäche mit Darstellung des Gefahrenzonenplanes der Wildbach- und 

Lawinenverbauung (Deckplan 3 zum 4.0 Flächenwidmungsplan):  
Das Bebauungsplangebiet liegt außerhalb der Sanierungsgebiete Hochwasser sowie außerhalb des 
Hochwassergefährdungsbereiche HQ30 und HQ100.  

 

 
 
Kartenbeilagen zum 4.0 Flächenwidmungsplan (idgF):  

 
- Gemeindeabwasserplan (Karte 1): 

Das Bebauungsplangebiet liegt im kommunalen Entsorgungsbereich. 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus dem  
Deckplan 3 zum 4.0 
Flächenwidmungsplan 
(idgF). 
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
  

Auszug aus dem 
Deckplan 2 zum 4.0 
Flächenwidmungs-
plan.  
 
Die blau strichlierte 
Umrandung 
bezeichnet das 
Bebauungsplangebiet. 
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- Verkehrslärmkataster ς Straßenverkehrslärm (Karte 2A): Nacht 

 
 

 
 
- Verkehrslärmkataster ς Straßenverkehrslärm (Karte 2B): Bahn/Fluglärm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Karte 2A zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet. 
 

Auszug aus der Karte 2B zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet. 
 



 18 

- Verkehrslärmkataster ς Straßenverkehrslärm (Karte 2C): Tag 

 
 
 
 

 
- Verkehrslärmkataster ς Straßenverkehrslärm (Karte 2D): Abend 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auszug aus der Karte 2C zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet.  
Energieäquivalenter Dauerschallpegel 6:00 ς 19:00.  
 
 

Auszug aus der Karte 2D zum 4.0 Flächenwidmungsplan.  
Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet.  
Energieäquivalenter Dauerschallpegel 19:00 ς 22:00.  
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- Nutzungsbeschränkungen (Karte 6): 
Es erfolgt der Hinweis, dass entlang der Waagner-Biro-Straße ein Hochspannungserdkabel E-20 kV 
ersichtlich gemacht ist. 

 
 

 
Weitere Verordnungen und gesetzliche Bindungen: 

- Es gilt die Grazer Baumschutzverordnung.  

- Es gilt die Grünflächenfaktorverordnung. 
CǸǊ ŘŜƴ .ŜǊŜƛŎƘǎǘȅǇ αBlockrandbebauungά gemäß dem 1.0 Räumlichen Leitbild gilt der Mindestwert 
von 0,8. Der Grünflächenfaktor bezieht sich in diesem Bereichstyp auf die Hoffläche.  
  
Siehe https://www.graz.at/cms/beitrag/10412985/10226196/ 
Gemäß § 3 Abs 5 kann der festgelegte Grünflächenfaktor in jedem einzelnen Bereichstyp 
unterschritten werden. Voraussetzung für diese Unterschreitungsmöglichkeit ist die Einhaltung des 
Verbesserungsgebotes und eine der folgenden Bauführungen: 
1. Bei Neubauten auf bereits rechtmäßig bebauten Bauplätzen, auf welchen der festgelegte  
    Grünflächenfaktor im Bestand nicht erreicht wird, wenn diese nicht zu einer gänzlichen   
    Neuordnung des Bauplatzes führen.  
2. Bei Zubauten auf bereits rechtmäßig bebauten Bauplätzen, auf welchen der festgelegte  
    Grünflächenfaktor im Bestand nicht erreicht wird. 
3. Voraussetzung für die Unterschreitung des Grünflächenfaktors ist jeweils die Wahrung der  
    Verhältnismäßigkeit zwischen der geplanten baulichen Maßnahme und dem Ausmaß der zwingend  
    erforderlichen Verbesserung. 

- Wasserschutz- und Schongebiete: Wasserschongebiet 2 
 
Managementplan Weltkulturerbe: 

Der südliche Teil des Bebauungsplangebietes liegt innerhalb der Verbindungsachse Zentrum ς Schloss 
Eggenberg. Die Verbindungsachse zwischen historischem Zentrum und Schloss Eggenberg entspricht als 
Pufferzone dem Verlauf der Annenstraße/Strauchergasse ς Eggenberger Straße. Die Pufferzone fungiert 
als Schutzzone für das Welterbe ς insbesondere Sichtachsen und Blickbeziehungen betreffend. 
Mit der Anlegung der Annenstraße und der Eggenberger Straße, die direkt in die Eggenberger Allee 
münden, ergab sich erstmals eine zusammenhängende, direkte Verbindung zwischen der Altstadt und der 
Eggenberger Schlossanlage. 
Die im 19. Jh. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Industriebauten geprägte Eggenberger 
Straße entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Campus von Fachhochschulen. Durch das 

Auszug aus der  
Karte 6 zum 4.0 
Flächenwidmungsplan.  
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet 
das 
Bebauungsplangebiet. 

https://www.graz.at/cms/beitrag/10412985/10226196/
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städtische, von der EU geförderte Programm Urban West entstand ein neues Stadtviertel mit hoher 
baulicher Qualität. 
 

 
 

Handlungsempfehlungen der UNESCO Advisory Mission 2010 betreffend Pufferzone zur Verbindung des 
Schlosses Eggenberg mit dem Historischen Zentrum:  
 
¶ Die Allee im Bereich Eggenberger Allee und Eggenberger Straße wird geschützt und bis zum 

Beginn der Annenstraße verlängert.  
¶ Die Straßenverläufe der Eggenberger Allee und Eggenberger Straße werden in ihrer Konfiguration 

und in ihren Dimensionen erhalten und im Erscheinungsbild verstärkt. Historische Sichtbeziehungen 
werden erhalten.  

¶ Die visuelle Integrität von Umgebungsbauten jenseits der Pufferzone wird beobachtet.  
¶ Die Bebauung in der Pufferzone hat maßstäblich zu erfolgen. Jede Veränderung von Bauhöhen und 

Baumassen haben sich am stadträumlichen Maßstab unter Erhaltung der historisch gegebenen 
Sichtachsen zu orientieren.  

¶ Auf der Länge von der Eggenberger Allee bis zur Eggenberger Straße beträgt die Ausdehnung der 
Pufferzone 70 m.  

¶ Bauliche Veränderungen in der Pufferzone sollen durch gestalterische Maßnahmen die Wertigkeit 
der physischen Verbindung zwischen dem Historischen Zentrum und Schloss Eggenberg verstärken 
und das Stadtquartier aufwerten.  

¶ Die Notwendigkeit von Ankündigungen, Werbungen und Verkehrszeichen ist mit dem Ziel einer 
gestalterischen Reduktion in einem ordnenden Sinn zu überprüfen.  

 
 
Grünes Netz Graz 

Das Grüne Netz in der vorliegenden Form wurde am 19.04.2007 vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen und bildet die fachliche Grundlage für die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, sowie 
auch für diverse Behördenentscheidungen. 
Es ist ein klares Bekenntnis zur Grünstadt Graz, zu einem urbanen Naturerlebnis und einer auf die 
Maßstäblichkeit und Erlebnisfähigkeit des Menschen abgestimmten Stadtentwicklung. 

Wie man anhand des vorliegenden Ausschnittes (rosa Farbe) aus dem Grünen Netz Graz (GNG) erkennen 

kann, soll die Grünverbindung entlang der Eggenberger Straße, der Waagner-Biro-Straße und der 

Daungasse hergestellt / errichtet werden (sämtliche Funktionen verbessern / herstellen). 

 

Auszug aus dem 
Managementplan 
Weltkulturerbe.  
 
Die rot strichlierte 
Umrandung bezeichnet 
das Bebauungsplangebiet.  
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Das Grüne Netz (GNG) als Strategiepapier zur Stadtentwicklung 
Vor allem am Stadtrand führt der Siedlungsdruck zu Beeinträchtigung und Verlust von Grünflächen. Ziel 
ist es, dem entgegenzuwirken und durch die Gestaltung eines attraktiven grünen Verbindungsnetzes 
eine Alternative zum PKW-Verkehr zu schaffen. Die Entwicklung von Grün- und Freiräumen ist mit 
der übrigen Infrastruktur wie Verkehr, Wohnen und Arbeiten gleichrangig zu bewerten. 
Dabei sind folgende vier Hauptfunktionen zu erreichen: 
 
-  Ökologie und Stadtklima 
-  Verbindung und Stadtgliederung 
-  Alltags- und Erholungsfunktion 
-  Gestaltung und Stadtbild 

 
Grünzüge sind Bindeglieder zwischen dem Grünkorridor Mur, der freien Landschaft und großen 
Grünflächen. Sie prägen den Charakter der jeweiligen Stadtteile. Sport-, Spielflächen und Parks liegen 
idealerweise auf ihrem Verlauf. Innerhalb des Planungsgebiets nehmen die Daungasse sowie angelagerte 
Grüntaschen diese übergeordnete Rolle ein. 

 
Neigungskarte:  

 
Neigungskarte: Auszug aus den GeoDaten-Graz. Die blau strichlierte Umrandung bezeichnet das Bebauungsplangebiet. 

Auszug aus dem 
Grünen Netz Graz. 
 
Die blau strichlierte 
Umrandung markiert 
das Bebauungsplan-
gebiet. 
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¶ Situierung und Umgebung 
 

Großräumige Lage: 
 

Das Bebauungsplangebiet liegt rund 2 km westlich der Grazer Innenstadt, westlich des Grazer 
IŀǳǇǘōŀƘƴƘƻŦŜǎ ό[ǳŦǘƭƛƴƛŜ ŎŀΦ олл ƳύΣ ǎǸŘƭƛŎƘ ŘŜǎ ƴŜǳŜƴ {ǘŀŘǘǘŜƛƭǎ α{ƳŀǊǘ-/ƛǘȅ DǊŀȊάΣ ƛƳ .ŜȊƛǊƪ [ŜƴŘ.  
 
Die Stadt Graz hat sich aufgrund ihrer topographischen Lage vor allem entlang der Mur in Nord-Süd-
Richtung entwickelt. Nord-Süd-verlaufende Barrieren wie die Mur oder die Bahntrasse sind im Grazer 
Stadtbild deutlich erkennbar. 
9ƛƴ !ǘǘǊŀƪǘƻǊ ȊǳǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ DŜōƛŜǘŜǎ ǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǊ .ŀƘƴΣ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘōŀǊ Ƴƛǘ ŘŜƳ αYǳƴǎǘƘŀǳǎ 
DǊŀȊά ŦǸǊ ŘƛŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŘŜǎ !ǊŜŀƭǎ ǿŜǎǘƭƛŎƘ ŘŜǊ aǳǊΣ ŜȄƛǎǘƛŜǊǘ ŀƪǘǳŜƭƭ ƴƛŎƘǘΦ 9ƛƴŜƴ ǿƛŎƘǘƛƎŜƴ 
Beitrag und einen positiven Impuls für das ganze Gebiet westlich der Bahn stellt allerdings der 
Betrieb der Fachhochschule Joanneum an der Alten Poststraße dar. Durch Baumaßnahmen 
wie die Vergrößerung und Aufwertung der Eisenbahnunterführung Eggenberger Straße oder 
die Durchbindung des nördlichen Bahnhofs-Personentunnels nach Westen bis zur Waagner-Biro-Straße 
wird die Barrierewirkung der Bahn zusehends porös, was die Verknüpfung des Bahnhofsviertels West 
Richtung Osten forciert und seine Attraktivität steigert. 
Das Gebiet verfügt über eine hervorragende Infrastruktur. Verkehrstechnisch ist das 
Areal optimal erschlossen. Mehrere Straßenbahnlinien versorgen das Gebiet, Busse und die 
Bahn bilden am Bahnhof einen optimalen Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs aus. 
Auf Grund der aktuell niedrigen Dichte und des großflächigen Kleingartenareals innerhalb des 
Quartiers ist ein dichtes Netz an allgemeinen Versorgungseinrichtungen noch nicht gegeben. 
Nahversorger und Gastronomie sind jedoch im Bereich der Straßenzüge Eggenberger Straße 
und Alte Poststraße vorhanden. Eine Verdichtung dieser Einrichtung ist in weiterer 
Folge in Verbindung mit einer Erhöhung der Einwohner:innenzahlen zu erwarten. 
 
Einfluss auf die Charakteristik des Gebietes haben die im Osten angrenzende Bahntrasse, 
die großflächig zusammenhängenden Kleingärten, die sich von der Eggenberger Straße 
bis zur Laudongasse spannen, die Straßenbahnremise an der Pommergasse und die noch 
vorhandenen kleingewerblichen Nutzungen zwischen Waagner-Biro-Straße und Asperngasse. 
Somit bietet sich ein baulich heterogenes Bild, allerdings auch eine ς bedingt durch die großen 
Grünflächen der Kleingärten ς ruhige und angenehme Atmosphäre. Die Struktur weist somit 
charakteristische Eigenschaften und Elemente auf, die es zu erhalten und durch gestalterische 
Maßnahmen zu verdeutlichen gilt. 
 
Die Achse Annenstraße ς Eggenberger Straße, welche zwischen Innenstadt und dem Schloss 
9ƎƎŜƴōŜǊƎ ǾŜǊƭŅǳŦǘΣ ōƛƭŘŜǘ Řŀǎ αwǸŎƪƎǊŀǘά ŘŜǎ tǊƻƧŜƪǘƎŜōƛŜǘŜǎΣ ȊǳƳŀƭ ǎƛŜ ŜƛƴŜ ŘŜǊ ǿƛŎƘǘƛƎǎǘŜƴ 
funktionstüchtigen West-Ost-Verbindungen bildet. Die Lücken in der straßenbegleitenden 
Bebauung zwischen der Waagner-Biro-Straße und der Pommergasse sowie der unattraktive 
Südrand, der durch die Gebäude der Siemens-Werke gebildet wird, lassen kaum städtischen 
Charakter aufkommen. Eine Aufwertung dieser Straßenverbindung ist notwendig. 
 
Der nördliche Bereich des Bebauungsplangebietes zeigt aktuell brachliegende Gewerbebauten. Der 
Bereich liegt im direkten Anschluss an den Bahnhofsvorplatz West an der Waagner-Biro-Straße, wo sich 
auch der denkmalgeschützte Wasserturm befindet, ein interessantes Bauwerk mit Potential zur 
Identitätsstiftung.  
Im südlichen Bereich befinden sich zurzeit Gebäude unterschiedlicher Nutzungen, baulicher 
Ausformungen und Höhenentwicklungen. Entlang der Asperngasse ist eine geschlossene Bauflucht 
gegeben, entlang der Waagner-Biro-Straße hingegen erzeugen vorgelagerte Parkplätze Baulücken im 
Straßenraum. 
Eine ähnliche Situation zeigt sich auch zur Eggenberger Straße. Einfahrten und Baulücken präsentieren 
hier ein Straßenbild, das dem Stellenwert dieser wichtigen West-Ost-Verbindung nicht entspricht. 
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Außerhalb des Bebauungsplangebietes schließt im Süden eine geschlossene Bebauung mittels 
Verwaltungs- und Hallenbauten der Siemenswerke entlang der Eggenberger Straße an. Im Westen 
befinden sich vorrangig Wohnbebauungen zwischen der Alte Poststraße und der Pommergasse vorrangig 
als Blockrandbebauung, die nur in Teilbereichen offene Ecken zeigt. Nördlich des Bebauungsplangebietes 
zeigen sich im westlichen Teil hohe Wohnzeilen, im östlichen Teil Industriehallen (Hornig Areal), die 
jedoch nicht mehr vollflächig betrieben werden, jedoch kulturell bespielt werden. Östlich des 
Bebauungsplangebietes befinden sich die Gleisanlagen und die Bahnsteige des Grazer Hauptbahnhofes. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Luftbild 2 mit Kataster (2024) Auszug aus dem Geodaten-Graz @Stadtvermessung Graz, Blick in nördliche Richtung. 
Die rote Umrandung markiert das Bebauungsplangebiet. 

Luftbild 3 (2024) Auszug aus dem Geodaten-Graz @Stadtvermessung Graz, Blick in nördliche Richtung.  
Die rot strichlierte Umrandung markiert das Bebauungsplangebiet. 


